
TuS 05 Daun e. V. 

  

Mietvertrag    
(gem. Nutzungsordnung + TechniSat-Arena + (siehe Homepage: www.TuS-05-Daun.de) 

 
zwischen dem Sportverein TuS 05 Daun e. V. 
 
vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch die Fußball - Abt TuS 05 Daun (Vermieter) 
 
und   Frau / Herrn ____________________________  als  Mieter 
 
vom   Verein:                                                                   wird folgender Vertrag geschlossen.  
 

Der TuS 05 Daun vermietet an den Mieter   (gemäß Nutzungsordnung, Anlage 3, Entgeldordnung) 
 

am / im Zeitraum: ________________________          Anzahl Mieteinheiten: __________ 

□ ein ½  Feld    □ ein 1/1 Feld 

Art der Veranstaltung:         □ Jgd   □ Senioren □ Trg   □ Spiel 

gegen eine Gebühr von insgesamt     ______________   Euro +  MwSt. 

Der Mieter hinterlegt bei Bedarf eine Kaution i. H. v.   ______________   Euro 

 

Die Abrechnung der Mietgebühr/en erfolgt durch Schatzmeister TuS 05 Daun jeweils zum Quartalsende. 

Der Mieter legt bei Erstvermietung dem Vermieter einen Nachweis einer Haftpflichtversicherung vor. 

Nutzungsordnung für die + TechniSat - Arena + mit Anlagen (siehe Homepage: www.TuS-05-Daun.de)   

 

Anfragen / Kontaktaufnahme wegen Vermietung ausschließlich über:  
 

E-Mail : info-technisat-arena@tus-05-daun.de 

 

Mietvertrag beginnt mit der Abholung / Öffnung des Mietgegenstandes (Schlüssel + TechniSat- Arena +), 

der Mieter erhält den Mietgegenstand + TechniSat-Arena + des TuS 05 Daun, über Öffnung des Kunstra-

senplatzes durch einen Beauftragten des TuS 05 Daun. 

Die Abholung / Öffnung erfolgt             am ____________     um: _______   Uhr  

Die Rückgabe / Schließung erfolgt      am ____________     um: _______   Uhr 
 
Der Mieter verpflichtet sich, während der Mietdauer eintretende Schäden an dem Mietgegenstand dem Ver-
mieter zu ersetzen. Dies gilt auch für Schäden, welche von Dritten verursacht / verschuldet werden. Der 
Vermieter tritt schon hier parallele Schadensersatzansprüche gegen dritte Schädiger an den Mieter ab. 

Eine Untervermietung des Mietgegenstandes ist nicht gestattet. 

Sonstige Vereinbarungen:   

- Für die Müllentsorgung ist der Mieter verantwortlich ! Bei Nichteinhaltung ist eine Kostenpauschale von 

10 € zu entrichten.  

- Ausschank / Verkauf von Getränken etc. auf dem Gelände des TuS 05 Daun durch Gastnutzer ist nur 

nach vorheriger Genehmigung / Abstimmung durch / mit den TuS 05 möglich. 

 

 

 

(Ort / Datum) 

  

(Ort / Datum) 

 

 

Für den Verein 

  

 

Der Mieter  

mailto:info-technisat-arena@tus-05-daun.de

